
Gestaltungssatzung „Gartenstadt Elbhochufer“  
der Stadt Wedel 

 
 

zum Schutze und zur zukünftigen Gestaltung der Siedlung „Gartenstadt Elbhochufer“ in 
Wedel wird aufgrund des § 92 der Landesbauordnung (LBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.01.2000 (GVOBl. Schl.-H. S.47, berichtigt S. 213) und des § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 01.04.03 (GVOBl. Schl.-
H. S. 57) nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel am 26.05.05 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

Örtlicher Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für die Reihenhausbebauungsgrundstücke im Bereich der Gartenstadt 
Elbhochufer in Wedel. 
 
Der örtliche Geltungsbereich ist im anliegenden Plan im Maßstab 1:1000, der Teil der 
Satzung ist, gekennzeichnet. 
 
 

§ 2 
 

Genehmigung 
 

Die Neuerrichtung/Änderung der Dächer von Gebäuden innerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Satzung bedarf der Genehmigung. 
Die Genehmigung erteilt die Stadt Wedel. 
 
 

§ 3 
 

Dachgestaltung 
 

(1) Zulässig sind ausschließlich symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung von 
35 Grad. 

 
(2) Dachgauben in der 2. Dachebene sind unzulässig. 
 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wedel, den 03.06.05 
 
Stadt Wedel 
Der Bürgermeister 
Schmidt 
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Die Satzung wurde am 09.06.05 im Wedel-Schulauer Tageblatt und in der Pinneberger 
Zeitung bekanntgemacht. 
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